
V. Nachtragssatzung
zur Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemeinde Sylt

vom 13. Dezember 2012

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1,2
und 10 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) wird
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 21.März 2019 folgende
V. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Ge-

meinde Sylt vom 13. Dezember 2012 erlassen:

Artikel 1
In § 2 werden der Deckungsgrad der Kurabgabe von 51,40 % auf 64,19 % und des
Gemeindeanteils von 2,2 % auf 1,72 % geändert.

Artikel 2

In § 6 Abs. 1 Nr. 1 wird der Betrag von 3,30 auf 3,50 und in Nr. 2 der Betrag von
1,65 auf 1,75 geändert. In Abs.2 wird der Betrag von 92,40 auf 98,00 geän-
dert.

Artikel 3

§ 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Diese V. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der
Gemeinde Sylt vom 13. Dezember 2012 tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.

Gemeinde Sylt GEMEINDE \Sylt, den 22. März 2019
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